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Verbindungen noch mehr Aufmerksamkeit zu widmen, zumal der Feind un 
ablässig die sich bietenden Mögl i c h k e i t e n  der Infо rmati o n s ü b e r m i t t - 
lung zu nutzen versucht. Zum Beispiel lag dem von der Abteilung IX
der Bezirksverwaltung Suhl gegen
verfahren unter anderem folgender Sachverhalt zugrunde:

geführten E r m i t t lungs* 
1

Während der Verbüßung einer Freiheitsstrafe in der Strafvollzugs 
einrichtung Untermaßfeld wegen des V e rsuchs des ungesetzlichen 
Verlassens der DDR hatte aus Feindschaft zur DDR sowie
in Erwartung großzügiger Honorierung zum Zwecke der Auslieferung 
an imperialistische Geheimdienste über einen längeren Zeitraum 
in Fortsetzung bereits im Untersuchungshaftvollzug u n t e r n o m m e 
ner Aktivitäten durch zielgerichtete Abschöpfung vorwiegend s o l 
cher Strafgefangener, die Dienst in bewaffneten Organen der DDR 
geleistet hatten, detaillierte, teilweise geheimzuhaltende A n 
gaben über 33 Objekte der NVA, der Grenztruppen und der GSSD so
wie Informationen über ca. 25 Of f i z i e r e  von bewaffneten Organen 
und des Strafvollzuges gesammelt. A u ß e r d e m  hatte er ca. 50 Straf 
gefangene umfassend aufgeklärt und vo n  11 Bereitschaftserklärun- 
gen zur perspektivischen Durchführung von feindlichen Handlungen 
erlangt.Über die gesammelten Inf o r m a t i o n e n  fertigte umf a n g 
reiche schriftliche Aufzeichnungen, teilweise getarnt als "Rei 
sebeschreibungen" und " K ü c h e n r e z e p t e " a n , wodurch es ihm gelang, 
einen Teil - spater sichergestellter - Aufzeichnungen mit 
migung des Vollzugspersonals bei einem Besuch Angehörigen 
geben.
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Obwohl durch die Wachsamkeit der M i t a r b e i t e r  der Linie XIV, der Li
nie IX und der Linie VII einschließlich der Angehörigen des Straf
vollzuges ein solches, natürlich unterschiedlich ausgeprägtes V o r 
gehen einer Anzahl von Tätern - insbesondere aufgrund der erkannten 
Versuche einer schriftlichen Informationsspeicherung seitens der V e r 
hafteten und Strafgefangenen - v e r hindert werden konnte, gelang es 
einigen Verhafteten dennoch, unentdeckt zielgerichtet Informationen 
über den Haftvollzug zu sammeln, zu s p e ichern und letztlich dem G e g 
ner auszuliefern.

Dies wurde insbesondere auch durch die Untersuchungsergebnisse im 
Ermi 11 lu ngsve r f ah re n gegen dsn bereits mehrfach e rwä hnt e n 
deu tlieh .
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t. IX der BVfS Suhl zum Ermittluncsverfahren


